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Das Bremer Amtsgericht hat eine Pflegerin zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie eine 
Bewohnerin eines Altenheims misshandelt hat. Der Fall kam ans Licht, weil der Sohn 
des Opfers den Missbrauch heimlich gefilmt hatte. Das Material wurde zugelassen. 

Bremen // Der Richter sah es als er-
wiesen an, dass die Pflegerin die 
demenzkranke Frau an den Haaren 
gezogen und geschubst hatte. Er ließ 
die Aufnahmen als Beweismittel zu. 
Das Strafverfolgungsinteresse und 
das Recht auf Unversehrtheit wö-
gen höher als das Recht am eigenen 
Bild. Die Individualrechte müssten 
gegeneinander abgewogen wer-
den, „ein solcher Fall ließe sich sonst 
kaum aufklären.“ 

Benedikt Buchner, Professor für 
Gesundheitsrecht an der Universi-
tät Bremen, sagte im Interview mit 
Radio Bremen: „Das Urteil ist aus ju-
ristischer Sicht zunächst nicht welt-
bewegend. Es ist insofern spannend, 
weil in diesem Fall nicht darüber ent-
schieden wird, ob ein Arbeitgeber, 

sondern ob Angehörige überwachen 
dürfen. Das ist eine neue Konstellati-
on. Wenn so etwas zugelassen wird, 
erweitert sich das Überwachungs-
potenzial. Die Pfleger müssen nun 
Angst haben, ständig überwacht zu 
werden. Das steigert das Drohpo-
tenzial und kann auch dazu führen, 
dass sich die Abwägung über die Zu-
lassung solcher Beweismittel in Zu-
kunft ändert, weil sonst irgendwann 
jeder jeden überwacht.“

Der Richter bewertete den Über-
griff im Urteilsspruch als schwer-
wiegend. Denn die Altenpflegerin 
habe sich an einer wehrlosen Frau 
vergriffen. Auch die Staatsanwalt-
schaft sah das so und beantragte 
eine Freiheitsstrafe von sechs Mo-
naten auf Bewährung. Da die Alten-

pflegerin aber noch nicht straffällig 
geworden war und ihre berufliche 
Belastung hoch gewesen sei, verur-
teilte das Amtsgericht die Angeklag-
te zu einer Geldstrafe von knapp 
2 100 Euro. Die Verteidigerin hatte  
von Arbeitsüberlastung und daraus 
resultierenden psychischen Proble-
men ihrer Mandantin berichtet.

Die Altenpflegerin war im-
mer wieder auffällig geworden. In  
verschiedenen Altenpflege-Einrich-
tungen wurde sie bereits nach we-
nigen Monaten wieder gekündigt. 
Der ermittelnde Kriminal-Beamte 
berichtete, in jeder Einrichtung 
habe man sich sofort an die Pflege-
rin erinnern können, aber nur eine 
einzige Heimleiterin redete wirk-
lich Klartext mit ihm. (ls/ck)

GEWALT IN BREMER HEIM

Gericht lässt Video als Beweis zu

Dieses Foto ist gestellt. Doch Aufnahmen wie diese können – auch wenn sie geheim gemacht wurden – offenbar durchaus vor Gericht 
verwendet werden. Experten sprechen von einer „neuen Konstellation“.  Foto: Krüper
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INTERVIEW

„Eine Überwachung ist  
nach wie vor verboten“
Im Prozess gegen eine gewalttätige Pflegerin hat das Bre-
mer Amtsgericht einen heimlich gefilmten Videobeweis 
zugelassen (s. Beitrag links). Rechtsanwältin Sybille Jahn 
ordnet den Fall im Interview mit CAREkonkret aus Trä-
gersicht ein .

INTERVIEW: LUKAS SANDER

Der Bremer Gesundheitsrechtler 
Benedikt Buchner meint: „Pfleger 
müssen nun Angst haben, ständig 
überwacht zu werden“. Teilen Sie 
diese Einschätzung?
Nein. Heimliche Videoaufzeichnun-
gen sind ein gravierender Eingriff 
in das Persönlichkeitsrecht und eine 
Verletzung des Rechts am eigenen 
Bild. Erst wenn ein konkreter und 
begründeter Verdacht auf eine un-
erlaubte oder gefährliche Handlung 
besteht, kann das Beweisinteresse 
eine heimliche Videoüberwachung 
und -aufzeichnung rechtfertigen. 
Die Strafgerichte müssen in jedem 
Einzelfall entscheiden, ob diese Auf-
zeichnungen als Beweise für straf-
bare Handlungen ausnahmswei-
se verwertet werden dürfen. Eine 
solche Einzelfallentscheidung hat 
auch das Amtsgericht Bremen ge-
troffen. Da es hier um eine schwer-
wiegende Verletzung eines wehrlo-
sen Opfers ging, hat sich das Gericht 
für eine Verwertbarkeit der Video-
aufzeichnung entschieden. Durch 
diese Entscheidung wird aber nicht 
die ständige Videoüberwachung 
von Pflegepersonal bei jeglichen 
Verdachtsmomenten Angehöriger 
legitimiert. Eine derartige Überwa-
chung ist nach wie vor verboten. 
Der vorliegende Fall stellt eine Aus-
nahme dar. 

Sehen Sie eine Möglichkeit für 
Heimbetreiber, sich gegen ein sol-
ches Vorgehen von Angehörigen zu 
schützen?
Ebenso wie Angehörige haben auch 
Heimbetreiber ein großes Interesse 
daran, Vorwürfe von Misshandlung 
und Körperverletzung in ihren Ein-
richtungen schnellstmöglich und 
restlos aufzuklären. Heimbetrei-
ber schützen sich daher am besten, 
wenn sie Verdachtsmomente sehr 
ernst nehmen und sofort reagie-
ren. Haben Angehörige erhebliche 
Verfehlungen angezeigt und liegen 
eindeutige Verdachtsmomente vor, 
sollten sie über die eingeleiteten 
Schritte informiert und in die ge-
troffenen Maßnahmen mit einbe-
zogen werden. Wenn sie sich von 
der Einrichtung ernst genommen 
fühlen, müssen sie nicht zu Mitteln 
der Videoüberwachung greifen. Im 
Umkehrschluss müssen Angehöri-
ge die Heimleitung sofort über Ver-
dachtsmomente informieren und 
dieser die Möglichkeit geben, ent-
sprechend zu handeln und die Vor-
würfe aufzuklären. 

Als Arbeitgeber habe ich selbst ein 
Interesse, Verfehlungen aufzuspü-
ren. Inwieweit darf ich dazu selbst 
heimlich filmen?
Die verdeckte Videoüberwachung 
von Mitarbeiten ist nur zulässig, 
wenn der konkrete Verdacht einer 
strafbaren Handlung oder einer an-

deren schwerwiegenden Verfeh-
lung besteht. Als Faustregel gilt: Je 
schwerer der Verdacht, je eher ist 
eine heimliche Videoüberwachung 
erlaubt. Zuvor müssen jedoch alle 
anderen, milderen und bisher zur 
Aufklärung eingesetzten Mittel 
gescheitert und die Videoüberwa-
chung darf im Hinblick auf den auf-
zuklärenden Verdacht nicht unver-
hältnismäßig sein. Beim Verdacht 
der Misshandlung ist von einer 
Verhältnismäßigkeit auszugehen, 
beim Vorwurf des Diebstahls kann 
das schon anders aussehen. Bevor 
man als Arbeitgeber zur verdeck-
ten Videoüberwachung greift, soll-
te man daher genauestens die im 
Raum stehenden Vorwürfe über-

prüfen, den Kreis der verdächtigen 
Mitarbeiter und die bisher zur Auf-
klärung herangezogenen Mittel 
dokumentieren. In Pflegeeinrich-
tungen kommt bei einer Videoüber-
wachung in Bewohnerzimmern er-
schwerend hinzu, dass damit in den 
höchstpersönlichen Lebensbereich 
des Bewohners eingegriffen wird 
und daher eine Strafbarkeit wegen 
Verletzung des höchstpersönlichen 
Lebensbereichs durch Bildaufnah-
men im Raum steht. Bewohner be-
ziehungsweise deren gesetzliche 
Vertreter müssen der Maßnahme 
also regelmäßig zustimmen. 

■	 Sybille Jahn ist Anwältin bei  
Iffland&Wischnewski, Fach-
kanzlei für die Sozialwirtschaft, 
www.iffland-wischnewski.de
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// Wenn sich Angehö-
rige ernst genommen 
fühlen, müssen sie 
nicht zu Mitteln der 
Videoüberwachung 
greifen. //

SYBILLE JAHN


